
Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
131 Ratsbüro und Wahlen 

 
Vorlagen-Nummer 

194/24 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 26.06.2024 

 
 
Umbesetzung in Organen juristischer Personen und 
Personenvereinigungen;  
hier: Verkehrsbeirat der Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs-
AG (ASEAG) 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Rat der Stadt Eschweiler beschließt mit sofortiger Wirkung die nachfolgende Änderung in der 
Besetzung von Vertretern der Stadt Eschweiler in einem Organ juristischer Personen und 
Personenvereinigungen: 
 
Bestellt wird: 
 
Herr Technischer Beigeordneter Achim Vogelheim anstelle von Herrn ehemaligen Ersten und 
Technischen Beigeordneten Hermann Gödde als Mitglied in den Verkehrsbeirat der Aachener 
Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG).  
 
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum: 06.06.2024 

 

gez. Leonhardt   
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
Aufgrund von personellen Veränderungen muss ein neues Mitglied für den Verkehrsbeirat der 
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) bestellt werden. 
 
Vorgeschlagen wird Herrn Technischen Beigeordneten Achim Vogelheim als Mitglied in den 
Verkehrsbeirat der Aachen Straßenbahn und Energieversorgungs-AG (ASEAG) zu bestellen.  
 
Rechtsgrundlage: 
Scheidet eine Person vorzeitig gem. § 50 Abs. 4 GO NRW aus einem Gremium im Sinne des §113 GO 
NRW (Organ einer juristischen Person) aus, für das sie bestellt oder vorgeschlagen worden war, 
wählt der Rat durch Mehrheitsbeschluss gem. § 50 Abs. 2 GO NRW den Nachfolger für die restliche 
Zeit. 
 
Die Bürgermeisterin hat gem. § 40 Abs. 2 GO NRW Stimmrecht.   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine   
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
keine   
 
 
 
Anlagen: 
 
 


	Gremium
	Ostatus
	Datum
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT6
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

